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§ 2
Gruppenemteiiung

Die Arbeiten der Kunststopfer werden in vier 
Gruppen eingeteilt:
Gruppe I: Leichte Gewebe aller Art, Doppel

gewebe nur rechte Seite gestopft, Lei
nenbildung 1:1-, 2:2fädig,

Gruppe II: Mittelstarke Gewebe aller Art, 4- bis 
6fädig (bindig),

Gruppe III: Schwere Gewebe aller Art, Doppel
gewebe rechts und links gestopft, Sei
dengewebe aller Art, 6- bis 16fädig 
(bindig),

Gruppe IV: Teppichstopfen.

§3
Fertigungszeiten

Die der Preisbildung zugrunde zu legenden Ferti
gungszeiten müssen mit den Grundsätzen sparsam
ster wirtschaftlicher Betriebsführung und des zweck
mäßigsten Arbeitseinsatzes vereinbar sein.

§ 4
Fertigungslöhne

(1) Fertigungslöhne sind die Lohnkosten, die un
mittelbar für die Leistung oder den Auftrag erfaßt 
werden. Es dürfen nur die unmittelbar bei der Lei
stungserstellung anfallenden Arbeitsstunden berech
net werden, die bei normaler Arbeitsleistung wirt
schaftlich gerechtfertigt sind.

(2) Als Stundenlohn für Gesellen und Arbeiter 
gelten die nachweisbar gezahlten und zulässigen 
effektiven Löhne des für die Kunststopferbetriebe 
jeweils gültigen Tarifvertrages.

(3) Als effektiver Lohn für die Lehrlingsarbeit 
gelten

im 1. Lehrjahr . . . .  50%>, 1 des jeweils tariflich
im 2. Lehrjahr . . . .  66%%, | zulässigen Gesellen-
im 3. Lehrjahr . . . .  75°/o J grundlohnes.
(4) Für die eigenhändige produktive Mitarbeit 

steht dem Betriebsinhaber der höchste örtlich zu
lässige Gesellenlohn zu. Als Mitarbeit des Betriebs
inhabers gelten nicht die allgemeine Leitung und 
Überwachung der Arbeit.

§ 5
Gemcinkostenzuschlag auf die Fertigungslöhne

(1) Als Gemeinkostenzuschlag wird festgesetzt: 60% 
auf die Löhne nach dem Stand vom 31. August 1950. 
Bei Lohnerhöhungen nach dem 31. August 1950 ist 
der Gemeinkostenzuschlag entsprechend zu senken. 
In dem vorstehenden Aufschlagsatz darf für Gewinn 
und Wagnis ein Höchstsatz von 10% enthalten sein. 
Der genannte Gemeinkostenzuschlag kann ohne be
sonderen Nachweis von allen Betrieben angewendet 
werden.

(2) Betriebe, die einen höheren Gemeinkostensatz 
beanspruchen, müssen bei der zuständigen Landes
finanzdirektion — Preisbildung — den preisrechtlich 
vorgeschriebenen Kostennachweis führen. Der Ge
meinkostenzuschlag darf den Höchstsatz von 90% 
einschl. Wagnis und Gewinn nicht überschreiten. 
Seine Berechnung ist erst nach Bestätigung durch 
die Landesfinanzdirektion zulässig.

(3) Die nachzuweisenden Gemeinkosten müssen 
einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsfüh
rung entsprechen und unterliegen der preisrecht
lichen Verantwortung des Betriebes. Diese Betriebe

haben alljährlich zu Beginn eines neuen Geschäfts
jahres den Gemeinkostenzuschlag auf Grund der 
Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres neu zu 
ermitteln und von der zuständigen Landesfinanz
direktion bestätigen zu lassen.

§ 6
Materialkosten

(1) Für die vom Kunststopfergewerbe für Teppich
reparaturengelieferten, tatsächlich indasFertigungs- 
stück eingegangenen Materialien sind die preisrecht
lich zulässigen Einstandspreise zuzüglich nachstehen
der Materialkostenzuschläge zu berechnen. Für die 
übrigen Arbeiten des Kunststopfergewerbes können 
bis 5 qcm 0,15 DM, bis 10 qcm 0,20 DM und über 
10 qcm 0,30 DM berechnet werden.

(2) Unter Einstandspreis ist der Einkaufspreis ab
züglich aller Rabatte oder sonstigen Preisnachlässe, 
jedoch unter Belassung des Kassenskontos und zu
züglich der unmittelbaren preisrechtlich zulässigen 
Bezugskosten, wie Fracht, Porto, Zufuhr, Verpak- 
kung und Transportversicherung, zu verstehen.

(3) An Materialkostenzuschlägen einschl. Risiko 
auf das Material dürfen höchstens 10% berechnet 
werden.

(4) Auf das vom Kunden gelieferte Material dür
fen keinerlei Zuschläge berechnet werden.

(5) Auf das vom Auftraggeber gelieferte Fertig
material — auch im Rahmen einer handwerklichen 
Leistung — richtet sich die Zuschlagsberechnung 
nach der Preisanordnung Nr. 244 vom 26. August 1949 
(ZVOB1. II S. 107) bzw. Preisverordnung Nr. 136 vom
20. Februar 1951 (GBl. S. 139).

§ 7
Mchrarbeits- und Erschwerniszuschläge

(1) Zuschläge für Mehrarbeiten (Überstunden-, 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge), die 
mit dem Auftraggeber vereinbart sind, dürfen mit 
den durch den jeweiligen Tarifvertrag festgelegten 
Prozentsätzen auf die Fertigungslöhne aufgeschlagen 
werden.

(2) Derartige Aufschläge sind gegebenenfalls ge
sondert auszuweisen. Der Auftraggeber ist vor 
Durchführung eines mit Mehrarbeitszuschlägen ver
bundenen Auftrages auf das Entstehen dieser Mehr
arbeitszuschläge aufmerksam zu machen.

(3) Erschwerniszuschläge, welche im Rahmen des 
jeweils gültigen Tarifvertrages für besonders 
schmutzige, gefährliche oder gesundheitsschädliche 
Arbeiten gezahlt werden, dürfen ebenfalls mit den 
gültigen Prozentsätzen auf die Fertigungslöhne auf
geschlagen werden.

9 °
Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird in jeweiliger Höhe auf den 
Endpreis aufgeschlagen.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Durchführungsbestimmung tritt gleichzeitig 
mit der Preisverordnung Nr. 149 für das Kunst
stopfergewerbe in Kraft.

Berlin, den 4. Mai 1951
Ministerium der Finanzen 

I. V.: G e o r g i n o
Staatssekretär


